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__________________________________________________________________________________________

24. April 2001

Eilt, bitte sofort zuständiger Stelle mit der Bitte um Beantwortung vorlegen

Sehr geehrte Frau Künast, sehr geehrte Damen und Herren,

wir bitten um beschleunigte Beantwortung folgender Fragen (aus dem Inhalt erkennen Sie, dass eine Beantwortung keinen Aufschub duldet):

1. Warum tötet Deutschland immer noch alle Tiere eines Bestandes bei Auftreten von BSE, obwohl die Schweiz mit der Kohortentötung gute Erfahrung hat?

Die Schweiz hat auch ein Video im Internet, das sich Bauern ansehen können, um BSE-Untersuchungen am lebenden Rind selbst durchführen zu können. Wenn allerdings zu befürchten ist, dass alle Tiere eines Bestands beim Auftreten von BSE getötet werden, liegt die Hemmschwelle zur Selbstanzeige sehr hoch. Vielleicht wäre dieses Verfahren sinnvoller, als aller Rinder über 24 Monate auf BSE zu untersuchen (hier sind Kosten und Nutzen zu überdenken).

2. Wir haben erfahren, dass die Veterinärämter derzeit sehr viel mit Transportgenehmigungen zu tun haben. Ab nächster Woche wird die Residenzpflicht (die Zeit, in der die Tiere im Bestand gestanden haben müssen) auf 10 Tage beim Schwein und 20 Tage bei anderen Klauentieren gekürzt. Außerdem ist seit dem 10.4. das Sammeln von Mast- und Schlachttieren erlaubt. Seit Sonntag dürfen aus einer Sammelstelle bis zu 6 Mastbetriebe beliefert werden.

Was verspricht sich Ihr Ministerium von derartigen Lockerungen? Ist unter diesen Umständen der Kostenaufwand für das Ausstellen von kostenlosen Transportgenehmigungen überhaupt noch gerechtfertigt, bzw. warum gibt man Tiertransporte nicht generell wieder frei?

Dies sind dringende und berechtigte Fragen, um deren Beantwortung wir Sie hiermit ersuchen. Sollten Sie diese Fragen aus Zeitgründen nicht beantworten können, bitten wir um sofortige Mitteilung. Wir werden dann unverzüglich unsererseits das Entsprechende veranlassen.

Wir bitten um Mitteilung Ihrer zuständigen Stelle, an die solche Anfragen generell zu richten sind (e-mail-Adresse). Zu Ihrer Kenntnis dürfen wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass cenjur® ab Juni 2001 in einer sehr hohen Erstauflage zum Preis von einem halben Euro als Printmedium auf dem Markt erscheinen wird.
Hochachtungsvoll
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Gudrun Seidl, cenjur CE juristisch-politisches Info-Magazin von SEIDL,

Vertragspartner der EU-Kommission
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